
konkreten Straftat eine Behandlung der 
Sache in der Öffentlichkeit nicht ratsam 
erscheinen läßt

— das Ansehen des Beschuldigten unver
hältnismäßig leiden würde (z. B. bei einem 
großen Widerspruch zwischen bisherigem 
vorbildlichen Verhalten und einer relativ 
geringfügigen Straftat).9

Gleiches gilt, wenn es kein Kollektiv gibt, 
das den Beschuldigten einschätzen kann. 
Beabsichtigt der Staatsanwalt, einen Straf
befehl zu beantragen, ist von dem Ersuchen 
ebenfalls Abstand zu nehmen.

Die Kollektive haben jederzeit die Möglich
keit, aus eigener Initiative am Strafverfah
ren mitzuwirken. Ein entsprechendes Ersu
chen des Staatsanwalts oder Untersuchungs
organs ist nicht Voraussetzung ihrer Mit
wirkung. Es ist jedoch wichtig, eine differen
zierte, verfahrensgerechte Mitwirkung zu 
gewährleisten.

Liegt ein entsprechendes Ersuchen des 
Staatsanwalts oder U ntersuchungsorgans 
vor, sind die Leitungen der Betriebe und 
Einrichtungen verpflichtet, für die Beratung 
eines Kollektivs und für die Beauftragung 
eines Vertreters des Kollektivs zur Mitwir
kung an der gerichtlichen Hauptverhand
lung zu sorgen (§ 102 Abs. 3).

Zu den Pflichten der Leitung gehört es, 
das Kollektiv in der Beratung — in geeigne
ten Fällen — auf die Möglichkeit der Über
nahme einer Bürgschaft hinzuweisen. 
Ebenso auf die gesetzlichen Voraussetzun
gen der Beauftragung eines gesellschaft
lichen Anklägers oder gesellschaftlichen Ver
teidigers. Die Leitungen haben ferner zu 
gewährleisten, daß über die Beratung des 
Kollektivs, die Beauftragung eines Vertre
ters des Kollektivs, eines gesellschaftlichen 
Anklägers oder gesellschaftlichen Verteidi
gers und über die Übernahme einer Bürg
schaft oder über die Gründe für den Ver
zicht auf einen Vertreter des Kollektivs ein 
Protokoll angefertigt wird. Das Protokoll 
ist dem Staatsanwalt oder Untersuchungs
organ unverzüglich zu übermitteln und von 
diesen dann zu den Akten zu nehmen.

Zur Vermeidung formaler Mitwirkungen 
räumt § 102 Abs. 3 den Kollektiven das 
Recht ein, bei Vorliegen wichtiger Gründe 
darauf zu verzichten, einen Kollektivvertre
ter zu beauftragen.

Wichtige Gründe können vorliegen, wenn
— der Beschuldigte erst kurze Zeit im

Betrieb arbeitet, das Kollektiv deshalb zur 
Aufklärung seiner Persönlichkeit und 
Straftat nichts Sachdienliches beitragen 
kann und nach Abschluß des Verfahrens 
keine gesellschaftlich-erzieherische Ein
wirkung auf den Beschuldigten erforder
lich scheint oder möglich ist,

— sich das Kollektiv bereits mit dem Be
schuldigten wegen früher begangener 
Straftaten gründlich auseinandergesetzt 
hat, deshalb keine neuen Gesichtspunkte 
zu seiner Person und Straffälligkeit Vor
bringen kann und gesellschaftlich-erziehe
rische Maßnahmen des Kollektivs keinen 
Erfolg versprechen.

Der Vertreter des Kollektivs muß den Be
schuldigten aus gemeinsamer Arbeit, gesell
schaftlicher Tätigkeit oder Freizeitgestal
tung kennen, um sachkundig auftreten zu 
können. Er darf zudem nicht selbst in die 
Strafsache verwickelt sein oder mit dem 
Beschuldigten in nahen verwandtschaft
lichen Beziehungen stehen, und er darf in 
der Sache auch nicht als Zeuge oder als 
Sachverständiger benötigt werden.

Ist der Beschuldigte berufstätig, genügt 
es zumeist, wenn ein Vertreter des Arbeits
kollektivs beauftragt wird. Ein Vertreter 
aus dem Wohngebietskollektiv, einer gesell
schaftlichen Organisation oder der Inter
essensphäre des Beschuldigten (z. B. Sport
oder Siedlergemeinschaft) sollte insbeson
dere dann mitwirken, wenn der Beschuldigte 
keinem Arbeitskollektiv angehört oder 
wenn er nicht unmittelbar innerhalb eines 
Kollektivs tätig ist (z. B. einzelne Monteure 
im Außendienst).

Neben dem Vertreter des Arbeitskollek
tivs eines berufstätigen Beschuldigten kann 
ausnahmsweise auch die Mitwirkung eines 
Vertreters aus dem Wohnkollektiv oder aus 
einer gesellschaftlichen Organisation zweck
mäßig sein.

Das trifft insbesondere zu, wenn
— die Straftat oder das der Tat vorange

gangene Verhalten des Beschuldigten eine 
erzieherische Einwirkung auch außerhalb 
des Arbeitskollektivs erfordert

— Ursachen und Bedingungen der Straftat

9 Vgl. S. Küchler/R. Müller/H. Plitz, „Differen
zierte und wirksamere Mitwirkung gesell
schaftlicher Kräfte am Strafverfahren", Neue 
Justiz, 1975/5, S. 130; H. Weber, „Mitwir
kung der Arbeitskollektive im Strafverfahren 
— Verwirklichung der sozialistischen Demo
kratie", Staat und Recht, 1975/3, S. 398.
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